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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Im Bereich der Telekommunikation hat in den letzten Jahren die Bedeutung des Mobil-
funks und insbesondere der drahtlosen Breitbandkommunikation stark zugenommen. 
Die dafür notwendige Mobilfunkinfrastruktur ist ein wesentlicher Standortfaktor für den 
Kanton Aargau als attraktiver Wirtschafts- und Wohnkanton.

Sendeanlagen des Mobilfunks verursachen wie alle elektrischen Anlagen und Geräte 
nichtionisierende Strahlung (NIS) und wirken sich auf das Orts- und Landschaftsbild aus. 
Entsprechend werden in den vorhandenen Rechtsgrundlagen Regelungen zu diesen 
beiden Aspekten festgelegt: Die vom Bund erlassene Verordnung über den Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung (NISV) legt Grenzwerte fest und bildet eine Rechtsgrund-
lage für den Schutz der Menschen vor den Immissionen der NIS.

Für die Bewilligung neuer Antennen oder Änderungen von bestehenden Anlagen sind 
zwar die Gemeinden zuständig, ihr Handlungsspielraum ist jedoch aufgrund der bun-
desrechtlichen Vorgaben sehr beschränkt. Um die Standorte von solchen Anlagen den-
noch aus raumplanerischer Sicht optimieren zu können, verlangt der Kanton Aargau im 
Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt und Gewäs-
ser (EG UWR) für die Suche nach geeigneten Antennenstandorten eine Abwägung der 
Interessen von Gemeinden und Betreiberfirmen. Dabei müssen insbesondere Aspekte 
des Landschafts- und Ortsbildschutzes sowie der Siedlungsentwicklung berücksichtigt 
werden.

Mobilfunkanlagen gehören zur Infrastruktur des Siedlungsgebiets und sind daher nur 
ausnahmsweise ausserhalb der Bauzonen anzubringen. Bei Standorten ausserhalb der 
Bauzonen führt der Kanton zusätzlich eine raumplanungsrechtliche Beurteilung durch.

Die in der Breitbandkommunikation angewandte Technologie definiert sich über eine 
hohe Übertragungskapazität für Daten in kurzer Zeit. Die festnetzgebundene Übertra-
gung (wired) über Kupfer- oder Glasfaserkabel ist stark ausgebaut worden. Der Aus-
bau ist weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen und bleibt insbesondere 
für technische Anwendungen sehr wichtig. Die drahtlose Kommunikationstechnologie 
(wireless) entwickelt sich parallel dazu immer weiter und ermöglicht neue und immer 
weitergehende raumwirksame Anwendungen (z. B. in der Mobilität).

NISV

§§ 59 und 63 BauG

§ 26 EG UWR

§ 42 BauG

Art. 24 RPG
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Herausforderung
Auch in Zukunft werden neue Antennenstandorte benötigt und bestehende Anlagen 
ausgebaut, denn neben dem eigentlichen Telefonieren wird die Übertragung von Daten 
jeglicher Art mittels Mobilfunk immer bedeutender. Dafür sind die heutigen Sendeanla-
gen nicht ausreichend. Entsprechend besteht die Herausforderung darin, die Standorte 
neuer und bestehender Antennenanlagen so zu koordinieren und planerisch aufeinan-
der abzustimmen, dass sie die Ansprüche an die Leistungsfähigkeit erfüllen, gleichzei-
tig aber auch die negativen Auswirkungen (NIS, Beeinträchtigung des Orts- und Land-
schaftsbilds) möglichst gering gehalten werden.

Mit der fortschreitenden technologischen Entwicklung bietet die drahtlose Breitband-
kommunikation neue Möglichkeiten. Die für den Aufbau eines flächendeckenden und 
schnellen Netzes benötigten einzelnen Antennen sind aufgrund ihrer geringen Grösse 
nicht richtplanrelevant. Als zukunftsgerichtete Technologie ist ein solches Netz aber für 
den Wirtschaftsstandort Aargau bedeutend und in seinen Auswirkungen raumrelevant 
(automatisiertes Fahren, Industrie 4.0).

Der Schutz der Bevölkerung vor nicht ionisierender Strahlung ist in der NISV geregelt.

Stand / Übersicht
Hinsichtlich der Standorte von Mobilfunkantennen strebt der Kanton Aargau auf kanto-
naler Ebene weder eine Positiv- noch eine Negativplanung an, da dies der dynamischen 
Entwicklung der Netze und dem technologischen Fortschritt nicht gerecht werden kann. 
Mittels einer Vereinbarung, die der Kanton mit den Mobilfunkbetreibern abgeschlossen 
hat, wird die Standortevaluation und -koordination im Einzelfall geregelt (Kaskadenmo-
dell). Dadurch entsteht für die Betreiber Transparenz und Planungssicherheit bei den 
mittel- und langfristigen Netzwerkplanungen. Für die Gemeinden eröffnet die Verein-
barung die Möglichkeit, sich frühzeitig mit den Auswirkungen der Netzwerkplanungen 
zu befassen.
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Planungsgrundsätze
A. Bei der Standortwahl für neue Mobilfunkanlagen oder beim Ausbau von bestehen-

den Anlagen sind neben einer guten Flächenabdeckung mit Mobilfunkdiensten 
vorab der Schutz der Bevölkerung vor nichtionisierender Strahlung sowie die Inte-
ressen von Natur-, Landschafts- und Ortsbildschutz zu berücksichtigen.

B. Die Breitbandkommunikation ist für den Wirtschaftsstandort von grosser Bedeu-
tung. Die Schaffung der nötigen Infrastrukturanlagen und Vernetzungen wird 
durch den Kanton in seinem Kompetenzbereich unterstützt.

Planungsanweisungen
1. Auswahl und Koordination der Mobilfunkanlagestandorte
1.1 Mobilfunkanlagen, die überwiegend der Versorgung des Siedlungsgebiets dienen, 

sind grundsätzlich innerhalb der Bauzone anzubringen.

1.2 Ausserhalb der Bauzonen können Mobilfunkanlagen bewilligt werden, wenn sie 
standortgebunden sind. Dies ist namentlich der Fall, wenn:
– die Mobilfunkanlagen aus technischen oder topografischen Gründen auf 

einen Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen sind; oder
– der betreffende Standort ausserhalb der Bauzone vorteilhafter ist als mögli-

che Standorte innerhalb der Bauzone. Dies trifft in der Regel dann zu, wenn 
die Mobilfunkanlage optimal in eine bestehende Infrastrukturanlage (zum 
Beispiel Hochspannungsmast oder Sendeanlage, Einzelgebäude) integriert 
werden kann und dadurch die Landschaft nicht zusätzlich beeinträchtigt.

Der Kanton koordiniert die Errichtung von Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bau-
zonen unter Berücksichtigung der Interessen insbesondere von Natur-, Land-
schafts- und Ortsbildschutz.

1.3 Wenn immer möglich sind Netzbetreiber anzuhalten, bestehende oder gemeinsa-
me Mobilfunkanlagen zu nutzen.

2. Drahtlose Breitbandkommunikation
2.1 Der Kanton schafft gute Rahmenbedingungen für die Nutzung der neuen draht-

losen Breitbandtechnologien.

BESCHLÜSSE
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